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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (445 und Zu 445 
der Beilagen): Übereinkommen über die An
erkennung von Entscheidungen in Ehesachen 

samt Anhang und Vorbehaltserklärung 

, Das gegenständliche übereinkommen, das am 
8. September 1967 in Luxemburg ,a:bgeschlossen 
worden ist, bezweckt die gegenseitige Anerken
nung von Entscheidungen in Ehesachen aller 
Art in den Vertragsstaaten. Es stellt für diese 
Anerkennung bestimmte (beschränkte) Voraus
setzungen auf (Art. 1 bis 5). Insoweit ändert 
und ,eJ.1gänzt eS den § 328 d Zpo, der die Grunde 
aufzählt, aus denen die Anerkennung einer aus
hndischen Entscheidung in Ehesachen ausge
schlossen' ist. Das übereinkommen erklärt als 
Angehörige eines Staates nicht nur die Staats
angehörigen, sondern alle Personen, deren Per
sonalstatut nam dem Recht des !in B~tramt 
kommen,den Vert~a~sstaates beurteilt wird 
(Art. 11); aum hier liegt zumindest eine Er
gänzung des Gesetzes vor. Das übereinkommen 
bedarf daher nam Art. 50 Abs. 1 B-VG der 
Genehmigung durch ,den Nationalrat. 

Art. 10 regelt die Streitanhängigkeit und be
stimmt, daß sich die später befaßte Behörde 
der Entscheidung zu enthalten hat und daß sie 
eine Frist von mindestens einem Jahr fest
setzen kann, nach deren Ablauf sie entscheiden 
kann, wenn die ursprünglich befaßte Behörde 
bis dahin keine Sachentscheidung getroffen hat. 
Da diese Anordnung zu unbestimmt ist, als daß 
sie nach dem österreichischen Zivilprozeßrecht 
richtig verstanden werden könnte, muß sie durm 
ein eigenes Bundesgesetz verdeutlicht werden, 
das gleichzeitig mit .diesem übereinkommen 
dem Nationalrat zur Beschlußfassung vorliegt 
(446 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XIV. GP.). 

es könne sich jeder Vertragsstaat -das Recht vor
behalten, Entscheidungen über die' Auflösung 
einer Ehe, die ~n einem Vertragsstaat ergangen 
sind, dann nicht anwerkennen, w,enn es sich um 
Ehegatten handelt, die beide die Staats~ngehörig
keit von Staaten haben, deren Rechtsordnung 
diese Auflösung der Ehe nicht zuläßt. Wird 
also etwa die Ehe eines katholischen Iren mit 
einer katholischen Spanierin m Frankreim ge
schieden, so braucht Österreich auf Grund des 
Vorbehalts eine solche Ehesmeidung nicht an
zuerkennen. Am 17. Juni 1977 legte die Bundes
regierung Xnderungen zur Regierungsvorlag,e 
vor, die eine Streichimg des /Anhanges I, ein,e Be
richtigung ,des Tiitels /Und eine ,E1igänzun~g der Er
Jäuterungen zum Inhalt haben. 

Der Justi~ausschuß hat die gegenständlime 
Regierungsvor131ge s'aJmt Xndel"ungen ,Ln seiner 
Sitzung am 24. Juni 1977 ,der Vorberatung unter
zog,en. N am den ,AIIlsführungen ·des B,er~chterstat
ters ,sowie einer Wortmeldtung ,des Ausschuß
obmannes Abgeor,dneten Ze i Q ,I in 'ge r wurde 
eimümrmig beschlossen, dem Hohen Hau&e die 
Genehmigung des Abschlusses dieses überein
kommens zm ,empf,ehlen. 

Der Ju&tizausschuß n:l'hm die fDLgenden Druck
f,ehlerbericht~gungen Zur Kenntnis: 

1. In der Präambel des franzö&ischen Ve11tr,ags
teX!tes sind im ,A!bsatz 1 ,die jeweiligen Länder
adjekotiva g~oß zu schreiJben.Es heißt somit in 
Zeile 1 "RepuibLique ,Federa-le", in Zeile 3. 
"Repuhlique Fran"aise",in Zeile 5 bzw. 6 "Con
federation Su~sse" und gleichEaJ1.ls in Zei1e 6 
"Repu:b:1ique TlUrque". 

2. Im Artikel 3 Absatz 2 hat ,es ,inder zweiten 
Zeile ",arur,aÜt" zu Lauten. 

3. Im Artikel 6 hat das ,erste Worotdoer zweiten 
Der Vorbehalt gemäß Art. 18 des überein- Ze11e "determine" zu 'lauten. 

kommens ist von Österreich erwirkt und bei der 4. Im Artikel 21 5 . .A!bsatz vorletzte Zeile hat 
Unterzeichnung ahgemeldet wor,den. Er sagt, das zweite Wort "Secremire" zu lauten. 
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Femer W<Ul.'lden vom Ausschuß die nachstehen
den DruckfehLerbericht~gen in ,den Erläute
rungen zur ,Kcenntnis genommen. 

1. Auf Seite 9 hat ,die überschritt vor Punkt 1 
"Allgemeines" z,u lauten. 

2. Auf Seite 9 Punmt 1 hat es in der 13. hzw. 
14. Zeile "ö~terreichische Rechtsordnung" :ru 
neißen. 

3. Auf Seite 9 funkt 3 iSit in ZeiLe 11 zwischen 
den Worten "Eidgenössischen 'DtWal.'ltement" das 
Wor,t "Politischen"ein:zufügen. 

4. Auf Seite 11 muß ,es in den Erlä.uterungen 
zu den Art. 12 hts 21 ,im zwei,ten A:b~atz Lillder 
5. ZeiLerichni;g "Ne:benentscheroungen" heißen. 

5. Auf Seilte 11 ist in den Erlä.uterungen zu 
den Art. 12 Ibis 21 nach dem zweiten Absatz 
,ein neuer Ahsatz nachst~henden InhaLts einzu
fügen: 

"Erwähnenswert 1st ferner der Al'Itikel 18, ,der 
zwei Vorbehalte ~uläßt." . 

Kern 
Beriditerstatter 

6. Auf Seite 11 ist in den Erläiutel1ungen zu 
den Alit. 12 bis 21 !im .vormaligen idritten und 
nunmehrigen vierten AbsaJtz in der ,sechsten Zeile 
zw,ischen den Worten "odann"und "a;nz.uerken
.nen" ·das WOlit "nicht" ,einzufügen. 

Der Ausschuß war überdies der Meinung, 
daß im vorliegenden Fall keine Notwendigkeit 
besteht, vom Grundsatz der generellen Trans
formation ahzugehen. Ein Durchführ~ngsgesetz 
erscheint nur insoweit notwendig, als das 
übereinkommen Bestimmungen enthält, die 
nicht unmütelhar vollzogen werden können. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des übereinkommens über die 
Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen 
samt Anhang und VOl'behaltserklärung (445 und 
Zu 445 der Beilagen) wird verfassungsmäßig ge~ 
nehmigt. 

Wien, 1977 06 24 

Zeillinger 
Obmann 
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